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§1 Voraussetzungen für Bestellung 
und Vereidigung  

(1) Dolmetscherinnen und Übersetzerinnen sowie 
Dolmetscher und Übersetzer werden auf Antrag für 
gerichtliche und behördliche Zwecke zur mündlichen 
und schriftlichen Sprachenübertragung für das 
Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg 
öffentlich bestellt und allgemein vereidigt, wenn sie 

1. die erforderliche persönliche Zuverlässigkeit 
besitzen, 
2. in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen 
leben, 
3. gesundheitlich geeignet sind, 
4. die Hauptwohnung auf dem Gebiet der Freien 
und Hansestadt Hamburg oder in der 
Metropolregion haben und  
5. die fachliche Eignung nach § 2 besitzen.  

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 
können Personen auch nur für die schriftliche 
Sprachübertragung (Übersetzerinnen und Über-
setzer) oder nur für die mündliche Sprachüber-
tragung (Dolmetscherinnen und Dolmetscher) 
öffentlich bestellt und allgemein vereidigt werden. 

(3) Zur Verständigung mit Gehörlosen können Dol-
metscherinnen und Dolmetscher für die Gebärden-
sprache unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 
öffentlich bestellt und allgemein vereidigt werden. 

§2 Fachliche Eignung 
(1) Die fachliche Eignung im Sinne des § 1 Absatz 1 
Nummer 5 besitzt, wer  

1. die deutsche Sprache und die Arbeitssprache in 
Aussprache, Grammatik, Rechtschreibung, Stil und 
juristischer Fachsprache beherrscht und 
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2. in der Lage ist, mündliche und schriftliche Äuße-
rungen in diesen Sprachen im Tätigkeitsbereich von 
Behörden und Gerichten sachlich richtig und 
unmissverständlich zu übertragen. 

(2) In den Fällen des § 1 Absätze 2 und 3 bezieht 
sich die Fähigkeit nach Absatz 1 Nummer 2 auf die 
Äußerungsform, für die Bestellung und Vereidigung 
vorgesehen sind. 

(3) Die Nachweise nach den Absätzen 1 und 2 sind 
durch die erfolgreiche Teilnahme an einem Eig-
nungsfeststellungsverfahren vor der Vorstellungs-
kommission der zuständigen Behörde zu erbringen. 
Die zuständige Behörde kann Prüfungen, die in 
einem anderen Land der Bundesrepublik Deutsch-
land oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union abgelegt worden sind als gleichwertig 
anerkennen. 

§3 Bestellung und Vereidigung 
(1) Personen, die nachgewiesen haben, dass sie die 
Voraussetzungen nach §§ 1 und 2 erfüllen, werden 
von der zuständigen Behörde öffentlich bestellt und 
allgemein vereidigt. 

(2) Die Eidesformel lautet: »Ich schwöre, dass ich 
meine Tätigkeit als Dolmetscherin und Übersetzerin 
für die ...... Sprache treu und gewissenhaft ausüben 
und ausdrücklich darauf hinweisen werde, wenn ich 
mir hinsichtlich der Richtigkeit meiner Übertragung 
nicht sicher bin, so wahr mir Gott helfe«, bzw. »Ich 
schwöre, dass ich meine Tätigkeit als Dolmetscher 
und Übersetzer für die ...... Sprache treu und gewis-
senhaft ausüben und ausdrücklich darauf hinweisen 
werde, wenn ich mir hinsichtlich der Richtigkeit 
meiner Übertragung nicht sicher bin, so wahr mir 
Gott helfe«. Der Eid kann ohne religiöse Beteuerung 
geleistet werden. § 1 Absatz 2 gilt entsprechend. 

(3) Über die Vereidigung ist eine Niederschrift zu 
fertigen. 

(4) Die Bestellung wird durch die Aushändigung der 
Bestellungsurkunde wirksam. 

§4 Bezeichnung und Dienstsiegel 
(1) Öffentlich bestellte und allgemein vereidigte 
Dolmetscherinnen und Übersetzerinnen sowie Dol-
metscher und Übersetzer führen bei ihrer Tätigkeit 
für die Gerichte und Behörden die Bezeichnung 
»Öffentlich bestellte und allgemein vereidigte 
Dolmetscherin und Übersetzerin für die .... Sprache« 
bzw. »Öffentlich bestellter und allgemein vereidigter 
Dolmetscher und Übersetzer für die .... Sprache«. 

(2) Personen, die nach § 1 Absätze 2 und 3 nur für 
die mündliche oder schriftliche Übertragung öffent-
lich bestellt und allgemein vereidigt wurden, führen 
die Bezeichnung: »Öffentlich bestellte und allgemein 
vereidigte Dolmetscherin für die .... Sprache« bzw. 
»Öffentlich bestellter und allgemein vereidigter 

Dolmetscher für die .... Sprache« oder »Öffentlich 
bestellte und allgemein vereidigte Übersetzerin für 
die .... Sprache« bzw. »Öffentlich bestellter und 
allgemein vereidigter Übersetzer für die .... 
Sprache«. 

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Per-
sonen führen bei der schriftlichen Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben ein Dienstsiegel, das auf ihre Kosten 
von der zuständigen Behörde beschafft wird. 

§5 Pflichten 
(1) Öffentlich bestellte und allgemein vereidigte 
Dolmetscherinnen und Dolmetscher sowie 
Übersetzerinnen und Übersetzer sind verpflichtet, 

1. die ihnen von hamburgischen Gerichten und 
Behörden erteilten Aufträge zu übernehmen und 
persönlich auszuführen,  
2. Verhinderungen so rechtzeitig anzuzeigen, dass 
der Auftrag anderweitig vergeben werden kann, 
3. das Siegel nur für selbstgefertigte Übersetzungen 
in der Sprache zu verwenden, für die Bestellung  
und Vereidigung besteht, und es stets so aufzu-
bewahren, dass es nicht von Unbefugten benutzt 
werden kann, 
4. der zuständigen Behörde Siegel und Bestellungs-
urkunde unverzüglich zurückzugeben, wenn die Be-
stellung erloschen, widerrufen oder zurückgenom-
men worden ist, 
5. die ihnen übertragenen Aufgaben gewissenhaft 
und unparteiisch zu erfüllen, 
6. die ihnen anvertrauten Urkunden und sonstigen 
Schriftstücke sorgsam aufzubewahren, von ihrem 
Inhalt Unbefugten keine Kenntnisse zu geben und sie 
einschließlich der Übersetzungen nur der Auftrag-
geberin, dem Auftraggeber oder deren oder dessen 
Bevollmächtigten auszuhändigen, 
7. Verschwiegenheit zu bewahren und Tatsachen, 
die ihnen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit bekannt 
geworden sind, weder zu verwerten noch Dritten 
mitzuteilen, 
8. als Mitglied der Vorstellungskommission bei den 
Eignungsfeststellungsverfahren mitzuwirken, 
9. Leistungen für Gerichte und Behörden nach dem 
Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz in der 
jeweils geltenden Fassung abzurechnen, 
10. einer Übersetzung, sofern es sich um eine Spra-
che handelt, für die die Bestellung besteht, unter 
Angabe des Ortes und des Zeitpunkts der Aus-
führung der Übersetzung folgende Beglaubigungs-
formel beizufügen: »Die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der Übersetzung wird beglaubigt.« 

(2) Die Dolmetscherinnen und Dolmetscher und 
Übersetzerinnen sowie Übersetzer haben der 
zuständigen Behörde unverzüglich 

1. jede Änderung der Hauptwohnung und der 
Telefonnummer, 
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2. eine strafrechtliche Verurteilung, soweit diese  
15 Tagessätze übersteigt, 
3. die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das 
Privat und Geschäftsvermögen, 
4. den Verlust der Bestellungsurkunde oder des 
Siegels und  
5. eine Bestellung oder Vereidigung außerhalb der 
Freien und Hansestadt Hamburg anzuzeigen. 

(3) Die zuständige Behörde übt die Aufsicht über die 
öffentlich bestellten und allgemein vereidigten Dol-
metscherinnen und Übersetzerinnen sowie Dolmet-
scher und Übersetzer aus; sie überwacht insbeson-
dere, dass die Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 
eingehalten werden. 

§6 Ruhen und Beendigung der 
Bestellung 
(1) Die nach § 3 öffentlich bestellten und allgemein 
vereidigten Personen können ihre Bestellung durch 
Anzeige bei der zuständigen Behörde ruhen lassen. 
Während dieser Zeit dürfen sie keine Aufträge 
annehmen; von der Pflicht des § 5 Absatz 1 
Nummer 1 sind sie in dieser Zeit befreit; sie werden 
während des Ruhens der Bestellung aus dem 
Verzeichnis nach § 8 gestrichen. Das Siegel ist in 
dieser Zeit der zuständigen Behörde zu übergeben. 
Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(2) Die Bestellung erlischt durch Verzicht. Der 
Verzicht darf nicht zur Unzeit erklärt werden; 
laufende Aufträge der Gerichte und Behörden sind 
fortzuführen. 

(3) Die Bestellung kann außer nach den Vorschriften 
des § 49 des Hamburgischen Verwaltungs-
verfahrensgesetzes vom 9. November 1977 
(HmbGVBl. S. 333, 402), zuletzt geändert am 
20. April 2005 (HmbGVBl. S. 141, 142), auch bei 
Verstößen gegen die Pflichten nach Absatz 1 Satz 2 
oder 3 oder § 5 Absätze 1 und 2 sowie bei wieder-
holt mangelhafter Übertragung widerrufen werden. 

(4) Die Pflichten nach § 5 Absatz 1 Nummern 6 und 
7 bestehen auch nach dem Ende der Bestellung fort. 

§7 Veröffentlichung 
Bestellung sowie Erlöschen, Widerruf und Rück-
nahme der Bestellung sind im Amtlichen Anzeiger zu 
veröffentlichen. 

§8 Verzeichnis 
Bei der zuständigen Behörde wird ein Verzeichnis 
der öffentlich bestellten und allgemein vereidigten 
Dolmetscherinnen und Übersetzerinnen sowie Dol-
metscher und Übersetzer in elektronischer Form 
geführt und in das Internet eingestellt. In dem Ver-
zeichnis werden die Namen, Anschriften und Tele-
fonnummern der öffentlich bestellten und allgemein 
vereidigten Dolmetscherinnen und Übersetzerinnen 
bzw. Dolmetscher und Übersetzer, die Sprache, für 

die sie öffentlich bestellt und vereidigt wurden, sowie 
das Datum der Vereidigung veröffentlicht. Von der 
Veröffentlichung des Datums der Vereidigung wird 
auf Antrag abgesehen. Auf Antrag können auch 
weitere Daten, die einer besseren Erreichbarkeit 
dienen, aufgenommen werden. 

§9 Ermächtigungen 
Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, 

1. die Grenzen der Metropolregion nach § 1 
Absatz 1 Nummer 4, 
2. die Voraussetzungen, Gegenstand und Ablauf des 
Eignungsfeststellungsverfahrens (§ 2 Absatz 3 Satz 1), 
3. die Voraussetzungen, unter denen Prüfungen die 
in einem anderen Bundesland der Bundesrepublik 
Deutschland oder in einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union abgelegt worden sind, als gleich-
wertig anerkannt werden, sowie das Verfahren der 
Anerkennung (§ 2 Absatz 3 Satz 2), 
4. die nähere Ausgestaltung der Pflichten, 
5. den Umfang der staatlichen Aufsicht, zu be-
stimmen. 

§10 Ordnungswidrigkeiten 
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig ein Dienstsiegel 
im Sinne des § 4 Absatz 3 oder ein Siegel führt, das 
einem Dienstsiegel zum Verwechseln ähnlich ist, 
ohne entsprechend §§ 1 und 2 öffentlich bestellt und 
allgemein vereidigt zu sein, handelt ordnungswidrig. 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer sich vor-
sätzlich oder fahrlässig als öffentlich bestellte und 
allgemein vereidigte Dolmetscherin und Übersetzerin 
sowie öffentlich bestellter und allgemein vereidigter 
Dolmetscher und Übersetzer im Sinne von § 4 be-
zeichnet ohne dazu berechtigt zu sein oder eine 
Bezeichnung führt, die mit einer Bezeichnung nach 
§ 4 verwechselt werden kann. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden. 

§ 11 Übergangsbestimmung 
Bestellungen von Dolmetscherinnen und Über-
setzerinnen sowie Dolmetschern und Übersetzern 
nach bisherigem Recht sowie vor dem 23. Sep-
tember 1986 erfolgte Bestellungen bleiben in Kraft. 
Im Übrigen gelten für sie fortan die Bestimmungen 
dieses Gesetzes. 

Der Abdruck des Gesetztes erfolgt mit freundlicher 
Genehmigung der Hamburger Behörde für Inneres. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Natascha 
Dalügge-Momme (natascha@adue-nord.de), 
Referentin des ADÜ Nord für Dolmetschen und 
Übersetzen bei Gericht, Polizei, Behörden 


